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	 1	 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem 	
Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen 
Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu 	
drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die 
Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

	 2 	 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanz­
amt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

	 3 	 Für den abgelaufenen Monat.
	 4	 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat.
	 5	 Ab 2006 sind die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge einheitlich auf den drittletzten Bank­

arbeitstag des laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich 	
das Lastschriftverfahren. Die Krankenkassen möchten die Beitragsnachweise monatlich bereits eine Woche 	
vor dem Fälligkeitstermin elektronisch übermittelt haben. Dies sollte mit den Krankenkassen abgestimmt werden. 
Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage 	
vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit 	
auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.

Sehr geehrte Damen und Herren,

für den Monat Dezember 2007 haben wir Ihnen wieder eine Auswahl 
aktueller Urteile und Entscheidungen aus den Themenbereichen Steuern, 
Wirtschaft und Recht zusammengestellt.

Bei Geschenken an Geschäftsfreunde muss neben der Grenze von 35,00 € 
beachtet werden, dass seit dem 01.01.2007 die Möglichkeit besteht, 
für Geschenke eine Pauschalsteuer zu entrichten, die verhindert, dass  
der Empfänger den Wert des Geschenks versteuern muss. Wird auch  
nur für ein Geschenk von der Pauschalierung Gebrauch gemacht, müssen  
alle anderen, also auch die, deren Wert bei 35,00 € und darunter liegt, der  
Pauschalbesteuerung unterworfen werden.

Bei der Durchführung von Betriebsveranstaltungen (z. B. Weihnachtsfeiern) 
sollte beachtet werden, dass die Freigrenze von 110,00 € pro teilnehmendem 
Arbeitnehmer nicht überschritten wird. Dabei sind teilnehmende Angehörige 
des Arbeitnehmers diesem zuzurechnen.

Sollten Sie zur Umsetzung der Informationen oder zu sonstigen Themen 
Fragen haben, sprechen Sie uns bitte an. Wir beraten Sie gerne!
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Termine Dezember 2007
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden:
Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch

Überweisung 1 Scheck 2

Lohn-/Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag 3 10.12.2007 13.12.2007 07.12.2007

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag

Seit dem 01.01.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende	
Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den 	
Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen.

Einkommensteuer, 
Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag

10.12.2007 13.12.2007 07.12.2007

Körperschaftsteuer, 
Solidaritätszuschlag 10.12.2007 13.12.2007 07.12.2007

Umsatzsteuer 4 10.12.2007 13.12.2007 07.12.2007
Sozialversicherung 5 21.12.2007 entfällt entfällt

Unternehmer

Geschenke an Geschäftsfreunde 
ab 2007

Zum Jahresende ist es üblich, Ge­
schenke an Geschäftsfreunde zu ver­
teilen. Deshalb sind für den Abzug 
dieser Aufwendungen als Betriebs­
ausgaben die nachfolgenden Punkte 
von großer Bedeutung:

▀  Geschenke an Geschäftsfreunde 
sind nur bis zu einem Wert von 35,00 € 
netto ohne Umsatzsteuer pro Jahr 
und pro Empfänger abzugsfähig.

▀  Nichtabziehbare Vorsteuer (z. B. 
bei Versicherungsvertretern, Ärzten) 
ist in die Ermittlung der Wertgrenze 
mit einzubeziehen. In diesen Fällen 
darf der Bruttobetrag (inklusive Um­
satzsteuer) nicht mehr als 35,00 € 
betragen.

▀  Es muss eine ordnungsgemäße 
Rechnung vorhanden sein, auf der der 
Name des Empfängers vermerkt ist. 
Bei Rechnungen mit vielen Positionen 
sollte eine gesonderte Geschenke­
liste mit den Namen der Empfänger 
sowie der Art und der Betragshöhe 
des Geschenks gefertigt werden.

▀  Schließlich müssen diese Aufwen­
dungen auf ein besonderes Konto 
der Buchführung „Geschenke an Ge­
schäftsfreunde“, getrennt von allen 
anderen Kosten, gebucht werden.

Überschreitet die Wertgrenze sämt­
licher Geschenke pro Person und pro 
Kalenderjahr den Betrag von 35,00 € 
oder werden die formellen Voraus­
setzungen nicht beachtet, sind die 
Geschenke an diese Personen ins­
gesamt nicht abzugsfähig. Außer­
dem unterliegt der nichtabzugsfähige 
Nettobetrag dann noch der Umsatz­
steuer.

Kranzspenden und Zugaben sind kei­
ne Geschenke und dürfen deshalb 
auch nicht auf das Konto „Geschenke 
an Geschäftsfreunde“ gebucht wer­



den. In diesen Fällen sollte ein Konto 
„Kranzspenden und Zugaben“ einge­
richtet werden.

Hinweis

Seit 2007 haben Unternehmer bei 
betrieblich veranlassten Sachzu­
wendungen und Geschenken die 
Möglichkeit, eine Pauschalsteuer 
von 30 % zu leisten. Um bei ho­
hen Sachzuwendungen eine Be­
steuerung mit dem individuellen 
Steuersatz des Empfängers zu 
gewährleisten, ist die Pauschalie­
rung ausgeschlossen, soweit die 
Aufwendungen je Empfänger und 
Wirtschaftsjahr oder je Einzelzu­
wendung 10.000 € übersteigen. 
Die Zuwendungen sind weiterhin 
aufzuzeichnen, auch um diese 
Grenze prüfen zu können.

Als Folge der Pauschalversteuerung 
durch den Zuwendenden muss der 
Empfänger die Zuwendung nicht ver­
steuern. Auf Anfrage des Deutschen 
Steuerberaterverbandes e.V. hat das 
Bundesministerium der Finanzen im 	
Vorgriff auf ein noch herauszugeben­
des Verwaltungsschreiben Folgendes 
klargestellt:

▀  Die Pauschalierungsmöglichkeit 
bei Geschenken an Personen, die 
nicht Arbeitnehmer des Unterneh­
mers sind, umfasst auch Geschenke 
mit einem Wert bis einschließlich 
35,00 €. Der Unternehmer darf seine 
Wahl, ob er von der Pauschalierung 
Gebrauch machen will, nur einheitlich 
für alle innerhalb eines Wirtschafts­
jahres gewährten Zuwendungen an 
Geschäftspartner und Arbeitnehmer 
ausüben.

▀  Aufwendungen für Geschenke an 
einen Nichtarbeitnehmer, die 35,00 € 
pro Wirtschaftsjahr nicht übersteigen, 
dürfen nach dem Einkommensteuer­
gesetz als Betriebsausgabe abgezo­
gen werden. Die darauf entfallende 
Pauschalsteuer ist ebenfalls als Be­
triebsausgabe zu berücksichtigen. 
Dies gilt auch dann, wenn Geschenk 
plus 30 %ige Pauschalsteuer den Be­
trag von 35,00 € überschreiten.

Beispiel:
Ein Unternehmer schenkt einem 
Geschäftspartner einen Blumen­
strauß im Wert von 30,00 €. Darü­
ber hinaus wählt er die Pauscha­
lierung der Einkommensteuer für 
den Geschäftspartner in Höhe 
von 30 % (30 % von 30,00 € = 
9,00 €). Die Aufwendungen für 
den Blumenstrauß und die pau­
schalierte Steuer von insgesamt 
39,00 € sind als Betriebsausgabe 
abzugsfähig. Der Empfänger des 
Geschenks ist von der Steuer­
übernahme zu unterrichten.

Folgende Unterlagen können im 
Jahr 2008 vernichtet werden

Nachstehend aufgeführte Buchfüh­
rungsunterlagen können nach dem 
31. Dezember 2007 vernichtet wer­
den:

▀  Aufzeichnungen aus 1997 und 
früher.

▀  Inventare, die bis zum 31.12.1997 
aufgestellt worden sind.

▀  Bücher, in denen die letzte Ein­
tragung im Jahre 1997 oder früher 
erfolgt ist.

▀  Jahresabschlüsse, Eröffnungs-
bilanzen und Lageberichte, die 
1997 oder früher aufgestellt worden 
sind.

▀  Buchungsbelege aus dem Jahre 
1997 oder früher (Belege müssen 
seit 1998 auch zehn Jahre aufbe­
wahrt werden).

▀  Empfangene Handels- oder 
Geschäftsbriefe und Kopien der 
abgesandten Handels- oder Ge-

schäftsbriefe, die 2001 oder früher 
empfangen bzw. abgesandt wurden.

▀  sonstige für die Besteuerung 
bedeutsame Unterlagen aus dem 
Jahre 2001 oder früher.

Dabei sind die Fristen für die Steuer­
festsetzungen zu beachten.

Unterlagen dürfen nicht vernichtet 
werden, wenn sie von Bedeutung 
sind

▀  für eine begonnene Außenprü­
fung,

▀  für anhängige steuerstraf-  oder 
bußgeldrechtliche Ermittlungen,

▀  für ein schwebendes oder auf 
Grund einer Außenprüfung zu erwar­
tendes Rechtsbehelfsverfahren oder 
zur Begründung der Anträge an das 
Finanzamt und

▀  bei vorläufigen Steuerfestset­
zungen.

Es ist darauf zu achten, dass auch 
die elektronisch erstellten Daten für 
10 Jahre vorgehalten werden müs­
sen.

Grundstückseigentümer/
Vermieter

Überprüfung der Miethöhe  
zum 01.01.2008 bei verbilligter 
Vermietung

Bei verbilligter Vermietung von Woh­
nungen sowohl an Angehörige als 
auch an fremde Dritte beträgt die 
Grenze 56 % der ortsüblichen Markt­
miete. Deshalb muss Folgendes be­
achtet werden:

▀  Beträgt die vereinbarte Miete min-	
destens 75 % der ortsüblichen Markt-
miete, dann sind die mit den Mietein­
nahmen zusammenhängenden Wer­
bungskosten voll abzugsfähig.

▀  Liegt die vereinbarte Miete zwi­
schen 56 und 75 % der ortsüblichen 
Marktmiete, ist zunächst die Ein­
künfteerzielungsabsicht zu prüfen. 
Fällt die Überschussprognose positiv 
aus, sind die Werbungskosten voll 



Arbeitgeber/-nehmer

Behandlung von Kosten für 
Arbeitnehmer bei Betriebsver-
anstaltungen

Kosten für im überwiegend be-
trieblichen Interesse des Arbeit-	
gebers durchgeführte Betriebs­
veranstaltungen dürfen pro Arbeit­
nehmer nicht mehr als 110,00 € 
inklusive Umsatzsteuer betra­
gen. Kosten für Aufwendungen 
von teilnehmenden Angehörigen 
der Arbeitnehmer sind diesen 
zuzurechnen. Außerdem dürfen 
maximal zwei Betriebsveranstal­
tungen pro Jahr durchgeführt 
werden. Wird die Freigrenze von 
110,00 € überschritten, ist der 
Gesamtbetrag als Arbeitslohn zu 
versteuern.

Der Arbeitgeber kann diesen Ar­
beitslohn pauschal versteuern. 
Dies gilt allerdings nur dann, 
wenn die Teilnahme an der Ver­
anstaltung allen Arbeitnehmern 
offen stand.

Der Bundesfinanzhof hat die Auf­
fassung der Finanzverwaltung 
bestätigt, dass es nicht mehr auf 
die Dauer der Veranstaltung an­
kommt. Die Veranstaltung kann 
sich also auch über zwei Tage mit 
Übernachtung hinziehen.

Bei den am Ende eines Jahres 
üblichen Weihnachtsfeiern sollte 
noch Folgendes beachtet werden:

▀  Geschenkpäckchen bis zu 
einem Wert von 40,00 € inklusive 
Umsatzsteuer, die anlässlich sol­
cher Feiern übergeben werden, 
sind in die Berechnung der Frei­
grenze einzubeziehen.

▀  Geschenke von mehr als 
40,00 € inklusive Umsatzsteuer 
sind grundsätzlich steuerpflichti­
ger Arbeitslohn und deshalb nicht 
bei der Prüfung der Freigrenze 	
zu berücksichtigen. Die gezahlten 
Beträge können dann aber vom 
Arbeitgeber mit 25 % pauschal 
versteuert werden.

▀  Geldgeschenke, die kein zweck-	
gebundenes Zehrgeld sind, unter­
liegen nicht der Pauschalierungs­
möglichkeit und müssen voll ver­
steuert werden.

abzugsfähig. Ergibt sich aber eine 
negative Überschussprognose, so 
ist der Werbungskostenabzug nur in 
dem Umfang möglich, wie die Miete 
im Verhältnis zur ortsüblichen Markt­
miete steht.

▀  Liegt der Mietzins unterhalb von 
56 % der ortsüblichen Marktmiete, 
können die Aufwendungen nur ent­
sprechend dem entgeltlichen Anteil 
der Vermietung geltend gemacht 
werden. Der Mietvertrag muss bei 
der Vermietung an Angehörige aber 
auf jeden Fall einem Fremdvergleich 
(Vermietung an fremde Dritte) stand­
halten, weil er sonst steuerrechtlich 
nicht anerkannt wird.

Aus diesem Grund sollten bestehen­
de Mietverträge kurzfristig darauf 
geprüft werden, ob sie den üblichen 
Konditionen entsprechen und auch so	
durchgeführt werden. Dies gilt auch 
für die zu zahlenden Nebenkosten. 
Insbesondere sollte die Höhe der 
Miete geprüft und zum 01.01.2008 
ggf. angepasst werden. Dabei emp­
fiehlt es sich, nicht bis an die äußer­
sten Grenzen heranzugehen.

Umsatzsteuer

Die von einem Geldspielauto-
matenaufsteller an den Gastwirt 
gezahlte Provision ist nicht um-
satzsteuerbefreit

Betreibt ein Geldspielautomatenauf­
steller ein Glücksspiel mit Geldspiel­
automaten in den Räumen Dritter 
und zahlt er hierfür an die Inhaber 
der Räumlichkeiten eine Provision, 
die sich an der Höhe der erzielten 
Umsätze bemisst, ist nur der Auto­
matenaufsteller als Veranstalter der 
Glücksspiele anzusehen. Bei den 
Dritten (z. B. Gastwirte, Imbissstu­
ben usw.) sind nach einem Beschluss 
des Finanzgerichts des Saarlandes 
die erhaltenen Provisionen regelmä­
ßig umsatzsteuerpflichtig.

Ob die Umsätze des Automatenauf­
stellers umsatzsteuerfrei sind, ist 
noch nicht abschließend geklärt. Das 
Finanzgericht Düsseldorf hält es je­
denfalls für ernstlich zweifelhaft, ob 
Geldspielautomatenumsätze ab dem 

06.05.2006, so wie es die gesetzliche 
Vorschrift vorsieht, besteuert werden 
dürfen.

Kein Vorsteuerabzug aus 
Rechnungen ohne Angabe  
des Lieferdatums

Nach Auffassung des Sächsischen 
Finanzgerichts ist ein Vorsteuerabzug 
nur möglich, wenn in der Rechnung 
zumindest der Monat der Lieferung 
angegeben ist. Wird in der Rechnung 
auf einen Lieferschein oder ein an­
deres Dokument verwiesen, reicht 
es aus, wenn sich aus diesem das 
Lieferdatum ergibt.

Das Urteil, gegen das Revision zum 
Bundesfinanzhof eingelegt worden 
ist, bestätigt die strengen Anforde­
rungen, die von der Finanzverwal­
tung an den Vorsteuerabzug gestellt 
werden.

Ehegatten

Heranziehung des Ehegatten Ein-
kommens zur Beitragsbemessung 
der Krankenkasse bei Rentnern

Bei freiwillig versicherten Rentnern 
dürfen Krankenkassen das Einkom­
men des Ehegatten mitberücksichti­
gen, um den Beitragssatz festzulegen. 
Diesbezügliche Satzungsregelungen 
müssen aber klar und eindeutig sein. 
Dies hat das Landessozialgericht 
Hessen entschieden.

Zu dem betreffenden Verfahren war 
es gekommen, weil eine Rentnerin, 
die sich freiwillig krankenversichert 
hatte, nicht damit einverstanden war, 
dass ihr die Krankenkasse mit Verweis 
auf die Einkünfte ihres Ehemannes 
höhere Krankenkassenbeiträge ab­
verlangte. Hierzu war die Kranken­
kasse nach Auffassung des Gerichts 
ab einem bestimmten Zeitpunkt, seit 
dem es eine klare Rechtsgrundlage 
in der Satzung der Krankenkasse da­
für gab, aber berechtigt. Dies erge­
be sich aus der zwischen Ehegatten 
grundsätzlich bestehenden Unter­
haltspflicht und verletze weder das 
Eigentumsrecht der Klägerin noch 
das Rechtsstaatsprinzip.
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Arbeitgeber/-nehmer

Doppelte Haushaltsführung

Führung eines eigenen Haushalts 
eines allein stehenden Arbeitneh-
mers oder Eingliederung in einen 
fremden Haushalt

Nach Ansicht des Bundesfinanzhofs 
ist im Rahmen einer Gesamtwürdi­
gung aller Umstände zu klären, ob 
ein Alleinstehender einen eigenen 
Hausstand unterhält oder aber in 
einem fremden Haushalt eingeglie­
dert ist. Dabei spielt es eine Rolle, ob 
die Wohnung entgeltlich oder unent­
geltlich genutzt wird.

Ein eigener Hausstand muss „un­
terhalten“ werden. Unterhalten be­
deutet die Führung eines Haushalts. 
Ein gewichtiges Indiz dafür ist die 
Kostentragung. Wird eine Wohnung 
unentgeltlich genutzt, muss stets 
sorgfältig geprüft werden, ob es sich 
um eine eigene oder um die Woh­
nung des Überlassenden (z. B. der 
Eltern) handelt. Eine abgeschlossene 
Wohnung innerhalb eines Familien­
hauses kann auch bei unentgeltlicher 
Nutzung einen eigenen Hausstand 
darstellen.

Ermittlung der notwendigen Unter- 
kunftskosten am Beschäftigungsort

Die Kosten für eine beruflich veran­
lasste doppelte Haushaltsführung 
sind nicht in unbeschränkter Höhe ab­
zugsfähig, wie zwei Entscheidungen 
des Bundesfinanzhofs zeigen.

Grundsätzlich sind die Unterkunfts­
kosten am Beschäftigungsort in der 

tatsächlich angefallenen Höhe ab­
zugsfähig. Sind die Kosten jedoch 
so hoch, dass es sich nicht mehr um 
„notwendige Mehraufwendungen“ 
für die Unterkunft handelt, müssen 
fiktive Mietkosten ermittelt werden. 
Angemessen ist für eine Einzelper­
son eine Wohnung mit einer Wohn­
fläche von bis zu 60 m² unter Ansatz 
einer ortsüblichen Miete. Bei dieser 
typisierenden Betrachtung besteht 
durchaus die Möglichkeit, dass auch 
die Kosten für eine größere Wohnung 
mit einem unter der ortsüblichen 
Miete liegenden Mietzins oder aber 
für eine kleinere Wohnung mit einer 
höheren Miete angesetzt werden 
können.

Lebensmittelpunkt eines  
Ledigen bei zunehmender Dauer  
der Auswärtstätigkeit

Eine beruflich veranlasste doppelte 
Haushaltsführung liegt vor, wenn ein 
Arbeitnehmer außerhalb des Ortes, 
an dem er einen eigenen Hausstand 
unterhält, beschäftigt ist und auch an 
diesem Beschäftigungsort wohnt. 
Der Bundesfinanzhof hat sich dazu 
geäußert, unter welchen weiteren Vo­
raussetzungen eine solche doppelte 
Haushaltsführung anzuerkennen ist.

Bei nicht verheirateten Arbeitneh­
mern muss bei zunehmender Dauer 
der Auswärtstätigkeit geprüft werden, 
ob nicht die eigentliche Haushalts­
führung und damit auch der Mittel­
punkt der Lebensinteressen an den 
Beschäftigungsort verlegt wurde.

Indizien für eine tatsächliche Verlage­
rung des Haushalts an den Beschäfti­
gungsort können sein

▀  Aufenthaltsdauer in der einen oder 
anderen Wohnung,

▀  Größe und Ausstattung der bei­
den Wohnungen,

▀  Entfernung zwischen beiden Woh­
nungen und Anzahl der Heimfahrten,

▀  Gewicht der engeren persönli­
chen Beziehungen zum jeweiligen 
Wohnort.

Ergibt eine Überprüfung auf dieser 
Grundlage, dass der Lebensmittel­

punkt an den Beschäftigungsort ver­
lagert wurde, sind die Aufwendungen 
nicht mehr als Werbungskosten (oder 
als Betriebsausgaben bei Selbststän­
digen) abzugsfähig.

Ehegatten

Keine Änderung der Lohnsteuer-
klasse nach Abschluss des Lohn-
steuerabzugs

Eine Änderung der Lohnsteuerklasse 
ist nur bis zum 30. November des 
laufenden Kalenderjahres möglich. 
Ehegatten, die beide als Arbeitneh­
mer beschäftigt sind, können einmal 
im Laufe eines Kalenderjahres die 
auf ihren Lohnsteuerkarten eingetra­
genen Steuerklassen bis zu diesem 
Zeitpunkt ändern.

Der Bundesfinanzhof hatte sich mit 
dem Fall von Ehegatten zu befassen, 
die nach dem 30. November eine Än­
derung ihrer Steuerklassen beantragt 
hatten. Das Gericht macht deutlich, 
dass die gesetzliche Regelung so 
eindeutig ist, dass eine andere Aus­
legung nicht in Frage kommt.


